
Axpo Strom für Industriekunden

1.	Produktbeschrieb
Lieferung von Versorgungsenergie für die konsumangepasste Vollversorgung von Industriekunden. Dieses Produkt ist 
für den volatilen Bezug (z.B. 1-Schicht-Betrieb, grosse Wärmelast usw.) besonders geeignet. Die eingesetzten Energie-
träger und die Produktionsart (Liefermix) sind offen. Spezielle Lieferqualitäten werden optional angeboten.
Lieferung und Abrechnung erfolgen an einzelne Kunden.

2.	Preise und Optionen
Gültig für die Lieferperiode 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010.

In den genannten Preisen nicht enthalten und zusätzlich in Rechnung gestellt:
	 die gesetzliche Mehrwertsteuer, aktuell 7,6 %
	 das Netznutzungsentgelt der AEW für Ausspeisung auf Netzebene 5 oder 7

	 (Produkte AEW n.nutzung n5e, AEW n.nutzung n5el, AEW n.nutzung n7lg, AEW n.nutzung n7ll, AEW n.nutzung n7l)
	 die gesetzliche Mehrkostenfinanzierung
	 die Systemdienstleistungen des nationalen Netzbetreibers (Swissgrid)
	 die Konzessionsabgabe an die Standortgemeinde
	 allfällige weitere gesetzlich vorgeschriebene Steuern und Abgaben

Energiepreise

Arbeitspreise im Winter (Oktober bis März) im Sommer (April bis September)

Zone 1 109.70 CHF/MWh 85.00 CHF/MWh

Zone 2   69.50 CHF/MWh 49.90 CHF/MWh

Preiszonen

Zone 1 Montag – Freitag 07.00 – 20.00 Uhr

Samstag 07.00 – 13.00 Uhr

Zone 2 Übrige Zeiten
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3. Besondere Bestimmungen

3.1 Anwendung
Das Produkt AEW e.safe-10 gilt für Industriekunden im Versorgungsgebiet der AEW Energie AG (AEW), die ihren 
gesamten Bedarf an elektrischer Energie für die Belieferung ihres Werkareals bei der AEW beschaffen (Vollversorgung 
des Kunden) und Teil der Bilanzgruppe NOK sind. Der Kunde verpflichtet sich, die nach Produkt AEW e.safe-10 bezo-
gene elektrische Energie nur für den Eigenbedarf innerhalb seines im Netzanschlussvertrag umschriebenen Areals zu 
verwenden.

3.2 Produktwahl und Lieferperiode
Das Produkt AEW e.safe-10 kann jeweils per 1. Januar für die Dauer von 12 Monaten gewählt werden. Die Wahl dieses 
Produkts gilt für die gesamte Lieferung an den Kunden. Die Bestellung des Produkts muss schriftlich mit Brief oder Fax 
erfolgen (Einzelvertrag) und mindestens einen Monat im Voraus bei der AEW eintreffen. 

3.3 Rechnungsstellung
Die Energielieferung wird monatlich abgerechnet. Unabhängig vom Energiebezug wird ein Mindestbetrag von 
CHF 250 pro Monat in Rechnung gestellt. 

3.4 Schlussbestimmungen, Rechtsverhältnis
Das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und der AEW beruht auf der vorliegenden Produktspezifikation und dem 
Energieliefervertrag mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AEW Energie AG für Kunden mit Anschluss und 
Belieferung in Mittelspannung 16 kV vom 30. Juni 2008 bzw. denjenigen für Kunden mit Anschluss und Belieferung in 
Niederspannung 0,4 kV vom Juni 2007. Vorbehalten bleiben Anpassungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben.

Optionen (Konditionen auf Anfrage)

Produkt demand Leistungsbewirtschaftung

Vertragsdauer Option für ein zweites Jahr

AEW Flussperle 100 % Wasserkraft aus dem Kraftwerk Augst

Axpo Naturstrom Business 100 % Wasserkraft aus mittleren und grösseren Werken
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AEW ENERGIE AG
Obere Vorstadt 40 
Postfach
CH-5001 Aarau

T 	+41 62 834 21 11

www.aew.ch
info@aew.ch


